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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1959

Norm

EheG §49 A1g

Rechtssatz

Eine zwischen Ehegatten auftretende, aus der Verschiedenheit der Veranlagung sich ergebende Unstimmigkeit

hinsichtlich des sexuellen Wollens reicht keineswegs aus, um dem Ehegatten, der die sexuellen Wünsche des anderen

nicht restlos zu befriedigen vermag, eine schwere Eheverfehlung anzulasten, soferne nicht überhaupt eine

Verweigerung der ehelichen Pflicht feststellbar ist.
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